
  

Schutz- und Hygienekonzept der Musikschule Strullendorf (Stand 22.06.2020) 

 
Betreten des Schulhauses für den Musikunterricht: 
 
In Strullendorf ist der Musikschuleingang im hinteren Pausenhof, in Amlingstadt der Haupteingang der Schule zu benutzen. 
Gekennzeichnete Laufwege im Schulhaus sind einzuhalten.  
 
Mund- und Nasenbedeckung: 
 
Außerhalb der Unterrichtsräume ist das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung auf Anordnung der Schulleitung der Grund- 
und Mittelschule Pflicht. 
 
Händewaschen vor dem Unterricht: 
 
Vor dem Unterricht sind die Hände gründlich mit Wasser und Seife (mindestens 30 Sekunden lang) zu waschen. 
 
Mindestabstand, Körperkontakt, Unterricht: 
 
Die Lehrkräfte öffnen und schließen die Türen der Unterrichtszimmer, es ist erst dann einzutreten nachdem der vorherige 
Schüler den Raum verlassen hat. Auf den Fluren und in den Unterrichtszimmern ist ein Abstand von mind. 1,5 Meter zur 
nächsten Person einzuhalten. Bei Blasinstrumenten und Sängern ist ein größerer Abstand zu halten (mind. 2 Meter).  
Hinweis: Manche Lehrer unterrichten in anderen Räumen als üblich. In diesem Falle gibt es einen jeweiligen Aushang am 
Unterrichtsraum oder die Lehrkraft informiert vorab selbst. 
 
Personen die zur „Risikogruppe“ gehören: 
 
Ausführliche Informationen wer zur Risikogruppe gehört finden Sie auf den Internetseiten des „Robert-Koch Institutes“ sowie 
der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“. 
Falls Sie aus diesem Grund den Musikunterricht nicht besuchen können bitten wir Sie Kontakt zu Ihrem Arzt aufzunehmen um 
ein entsprechendes Attest zu beantragen um dieses bei uns einzureichen. Wir treten dann mit Ihnen in Kontakt.   
 
Zugangssicherung: 
 
Musikschulen dürfen nur vom Personal sowie den Schülern betreten werden. Nur im Ausnahmefall dürfen Schüler von einer 
weiteren Person begleitet werden (z.B. bei Schüler unter 6 Jahren oder Hilfen beim Tragen des Instrumentes).  
 
Keinen Zutritt haben Personen, auf die mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft: 

- positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis eines negativen Tests (i. d. R. durch den AMD) 

- vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als Kontaktperson Kat. I) angeordnete Quarantäne für die jeweilige 
Dauer,  

- nach Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt oder einer besonders betroffenen Region im Inland ab 72 Stunden für die 
Dauer von 14 Tagen,  

- Auch anderweitig erkrankten Schüler*innen ist die Teilnahme am Präsenzunterricht nicht gestattet. Die Lehrkraft ist 
verpflichtet, bei Erkältungssymptomen von Schüler*innen den Unterricht nicht zu erteilen.  

 
Weitere Informationen und Verhaltensregeln: 

- Jeglicher Körperkontakt ist untersagt (z.B. Händeschütteln) 
- Den Anweisungen der Lehrer hinsichtlich hygienischer Verhaltensweisen Folge leisten 
- Die Unterrichtsräume werden regelmäßig in kurzen Abständen gelüftet (mind. nach jeder Unterrichtseinheit) 
- Stationäre Instrumente und Unterrichtsplätze werden nach jeder Unterrichtseinheit gereinigt  
- Blechbläser benutzen einen eigenen verschließbaren Behälter für das Kondenswasser (z.B. Tupperdose mit Deckel) 
- Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge o. in ein Taschentuch) 
- Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund 
- Vermeidung der Verwendung von gemeinsam genutzter Gegenstände 
- Verzichten Sie auf persönliche Vorsprachen in der Musikschulverwaltung und wählen Sie Alternativen uns zu 

kontaktieren (E-Mail, Telefon). Im Falle einer dringenden persönlichen Vorsprache ist das Betreten des Büros nur von 
Einzelpersonen und mit Schutzmaske bis zur Absperrung erlaubt. Warten Sie nach dem Anklopfen bis geöffnet wird 

 
Nutzen Sie unsere neue Möglichkeit der Online-Anmeldung für das neue Schuljahr auf der Homepage der Musikschule 
(www.musikschule-strullendorf.de), diese ist ab 15.06. verfügbar. 


